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§ 1 Einleitung

A. Ausgangslage (Problemstellung)

Das deutsche Besteuerungsverfahren ist durch das Deklarations- sowie Veri-
fikationsprinzip geprägt. Grundsätzlich obliegt es der Finanzbehörde nach § 88 
Abs. 1 Abgabenordnung (AO), den steuerlich relevanten Sachverhalt jedes einzel-
nen Steuerpflichtigen zu ermitteln. Die jeweiligen für die Besteuerung relevanten 
Informationen verwirklichen sich jedoch regelmäßig in der Sphäre des Steuer-
pflichtigen.1 Zur Durchsetzung des Steueranspruchs des Staates unter Gewähr-
leistung einer gleichmäßigen Besteuerung i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) 
ist die Finanzverwaltung aber maßgeblich auf die in der Sphäre des Steuerpflich-
tigen befindlichen Informationen angewiesen.2 Er ist daher nach den §§ 90 ff. AO 
zur Mitwirkung verpflichtet, indem er etwa Auskünfte zu erteilen (§ 93 AO) oder 
bestimmte Unterlagen vorzulegen hat (§ 97 AO). Der Steuerpflichtige wird somit 
zur „Zentralgestalt der Sachaufklärung“,3 da er über das „Informationsmono-
pol“ verfügt.4 Teil der Mitwirkungspflichten ist zudem die Deklarationspflicht 
des Steuerpflichtigen, der er durch Abgabe einer Steuererklärung gegenüber der 
Finanzverwaltung nachzukommen hat. Da die Finanzverwaltung das Ziel einer 
gleichmäßigen Besteuerung verfolgt, ist es ihre Aufgabe, die Angaben des Steuer-
pflichtigen zu kontrollieren.5 Die Funktion der Finanzbehörden beschränkt sich in 
diesem Falle auf die Rolle als sog. Verifikationsverwaltung.6 

Besonders sensibel sind Unterlagen, die der Steuerpflichtige zu internen Zwe-
cken erstellt, ohne hierzu verpflichtet zu sein (vgl. § 2 C. I., S. 54 f.). Die darin 
enthaltenen Informationen sollen rein internen Zwecken dienen, um so eine Ent-
scheidung über die weitere geschäftliche Entwicklung des Steuerpflichtigen treffen 
zu können. Die in diesen internen steuerlichen Unterlagen enthaltenen Informatio-
nen sind aber ebenfalls für die Finanzverwaltung von besonderem Interesse, welche 
hierdurch vertiefte Einblicke in die steuerlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen 
erhält und im Ergebnis gegebenenfalls weniger ermitteln müsste. Besonders mit 

 1 Hierzu etwa Rüster, Der Steuerpflichtige im Grenzbereich zwischen Besteuerungsverfah-
ren und Strafverfahren, S. 7.
 2 Siehe in Bezug auf die Rechtfertigung der Mitwirkungspflicht Tipke, Die Steuerrechts-
ordnung Bd. III, 2. Aufl. 2012, S. 1419. 
 3 Seer, DStJG 31 (2008), 7 (15).
 4 Eckhoff, Rechtsanwendungsgleichheit im Steuerrecht, S. 277.
 5 Arndt / Jenzen / Fetzer, Allgemeines Steuerrecht, 3. Aufl. 2016, S. 81.
 6 Drüen, in: Schön / Beck, Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (8); Seer, in: 
Tipke / Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rz. 21.3.
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der Zunahme an durchgeführten internen Untersuchungen (wie zum Beispiel Tax 
Compliance-Untersuchungen) ist die Anzahl solch interner Unterlagen gestiegen. 
Die in einer solchen Untersuchung angestellten Überlegungen zu etwaigen Risi-
kostellen des Steuerpflichtigen sind auch für die Finanzverwaltung von Interesse.

Eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, die der Finanzverwaltung den Zugriff 
auf diese ohne Rechtspflicht erstellten internen steuerlichen Unterlagen gewährt, 
gibt es nicht. Stattdessen ist der Steuerpflichtige nach den §§ 90 Abs. 1 S. 1, 200 
Abs. 1 S. 1 AO verpflichtet, bei der Ermittlung des steuerrelevanten Sachverhalts 
mitzuwirken, wozu auch die Vorlage von Unterlagen gehört (§§ 97 Abs. 1 S. 1, 200 
Abs. 1 S. 2 AO). Die §§ 90 ff., 200 AO sind vom Wortlaut her sehr weit gefasst, so-
dass hierunter auch die Vorlage ohne Rechtspflicht erstellter interner steuerlicher 
Unterlagen fällt. Möglicherweise unterliegt aber eine solche weitreichende Vorla-
gepflicht gewissen rechtlichen Grenzen.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Verhältnis der Aufbewahrungs- 
(§ 147 AO) zu den Vorlagepflichten (§§ 97, 200 AO) relevant. Müssen nur Unterla-
gen vorgelegt werden, die gleichzeitig auch aufbewahrungspflichtig sind? Setzt die 
Vorlagepflicht somit eine Aufbewahrungspflicht voraus? Das Verhältnis zwischen 
diesen Pflichten ist bislang wenig erforscht.7

Bezüglich des Zugriffs auf solch sensible Informationen besteht ein Interessen-
konflikt zwischen dem Interesse der Finanzverwaltung an der Durchsetzung einer 
gleichmäßigen Besteuerung und insbesondere dem Interesse des Steuerpflichtigen 
an der Geheimhaltung dieser Daten (vgl. hierzu § 2 B., S. 47 ff.). Sollte die Fi-
nanzverwaltung auf diese durch den Steuerpflichtigen gewonnenen Erkenntnisse 
zurückgreifen können, würde dies ihre Arbeit auf der einen Seite erheblich erleich-
tern. Vor dem Hintergrund, dass die Steuerverwaltung eine Massenverwaltung ist, 
ist sie nur funktionsfähig, wenn die vorhandenen Ressourcen zur Erfüllung der 
Verifikationsverwaltung schonend eingesetzt werden.8 Auf der anderen Seite wird 
der Steuerpflichtige dann womöglich Vermeidungsstrategien verfolgen und im 
schlimmsten Falle gänzlich auf freiwillig durchgeführte interne Untersuchungen 
verzichten, damit diese Informationen nach Möglichkeit nicht in den Besitz der Fi-
nanzverwaltung gelangen. Inwiefern ein angemessener Ausgleich zwischen diesen 
konfligierenden Interessen gefunden werden kann, steht zur Diskussion.

Zudem ist zu beachten, dass sich der Steuerpflichtige auf gesetzlich garantierte 
Schutzpositionen berufen kann. Für ihn streitet insbesondere das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG. Die 
Frage ist aber, ob dieses nicht hinter das staatliche Ziel der Durchsetzung einer 
gleichmäßigen Besteuerung (Art. 3 Abs. 1 GG) zurücktreten muss, da die Gleich-

 7 Vgl. Drüen, StbJb 2006/2007, 273 (285).
 8 Drüen, in: Schön / Beck, Zukunftsfragen des deutschen Steuerrechts, S. 1 (8); Rüster, Der 
Steuerpflichtige im Grenzbereich zwischen Besteuerungsverfahren und Strafverfahren, S. 7.
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heit der Besteuerung ebenfalls ein sehr hochrangiges Rechtsprinzip ist.9 Mög-
licherweise ist der Steuerpflichtige bereits durch die das Steuerverfahren regeln-
den Rechtsnormen selbst geschützt, da diese ihm ein steuerverfahrensrechtliches 
Internum zusprechen.

Die Diskussion um die Frage, inwiefern der Staat auf solche sensiblen, durch 
den Steuerpflichtigen zum Beispiel durch eine interne Untersuchung gewonnenen 
Informationen zugreifen kann, ist nicht nur im Bereich des Steuerrechts, sondern 
auch im Bereich des Strafrechts von großer Relevanz. Hierzu wurde die Diskus-
sion insbesondere durch den Regierungsentwurf aus Juni 202010 befeuert, welcher 
aber in der 19. Legislaturperiode nicht mehr beschlossen wurde. Der Entwurf be-
zweckte die Einführung eines Verbandssanktionengesetzes (VerSanG). Nach § 17 
Abs. 1 Nr. 4 VerSanGE sollte die Verbandsstrafe gemildert werden können, sofern 
der Verband den Verfolgungsbehörden „das Ergebnis verbandsinterner Untersu-
chungen einschließlich aller für die verbandsinterne Untersuchung wesentlichen 
Dokumente, auf denen dieses Ergebnis beruht, sowie den Abschlussbericht zur 
Verfügung“ stellt (vgl. hierzu ausführlich § 4 B. IV., S. 127 ff.).

Zwar bewegt sich der Gesetzentwurf im straf- und nicht im steuerrechtlichen 
Bereich. Jedoch zeigt dies, dass die gesamte Problematik der Reichweite der Zu-
griffsbefugnisse des Staates auf interne Unterlagen des Steuerpflichtigen ein sehr 
aktuelles Thema ist, zu dem es noch keine rechtliche und praktische Lösung gibt. 

Konkret geht es um die grundlegende Frage, wie weit der Informationszugriff der 
Finanzverwaltung reicht, wenn der Steuerpflichtige eigene Erkenntnisse aus eige-
nen internen Untersuchungen gewonnen hat und hierzu ohne bestehende Rechts-
pflicht interne steuerliche Unterlagen erstellt.

B. Rechtsprechung und Literatur

Bislang gibt es keine gesetzliche Regelung, die sich dezidiert mit der Reichweite 
der Zugriffsrechte der Finanzverwaltung beschäftigt. Zwar enthalten § 90 AO und 
§ 200 AO Regelungen zu den Mitwirkungspflichten der Beteiligten und § 97 AO 
beschäftigt sich ausdrücklich mit den Vorlagepflichten des Steuerpflichtigen. In-
wiefern die Vorlage der Ergebnisse aus internen Untersuchungen von diesen Mit-
wirkungspflichten gedeckt ist, ist dagegen nicht ausdrücklich geregelt.

 9 Seer, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rz. 1.27.
 10 Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, 
Stand: 16. 6. 2020.


